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Liebe Leserinnen und Leser,

das Steuerrecht entwickelt sich stetig weiter. Uns liegt

viel daran, dass Sie immer gut informiert sind. Wir ha-

ben auch diesen Monat wichtige Änderungen und Infor-

mationen aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirt-

schaft für Sie zusammengestellt. Gleichwohl wollen wir

Ihnen auch Neuigkeiten aus unserem Kanzleialltag

nicht vorenthalten. Bei weiteren Fragen helfen wir Ihnen

gerne weiter.

Steuerberater, Geschäftsführer
Carsten Voges



AKTUELL

Manipulationssichere Kassen: Bundesländer verlängern
Nichtbeanstandungsfrist

Nach dem Kassengesetz sind Betriebe seit dem 01.01.2020 grund-

sätzlich verpflichtet, manipulationssichere Kassen einzusetzen. Elek-

tronische Kassensysteme müssen demnach über eine sogenannte

zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) verfügen. Die

Vorgänge im Kassensystem müssen protokolliert werden, so dass

nachträgliche Änderungen nachvollziehbar sind.

Da es beim Zertifizierungsverfahren zeitliche Verzögerungen gab,

hatte das Bundesfinanzministerium betroffenen Betrieben für die

Umrüstung ihrer Kassen zunächst eine Nichtbeanstandungsfrist bis

zum 30.09.2020 eingeräumt. Aufgrund der Corona-Pandemie und im

Zuge der damit verbundenen temporär geänderten Umsatzsteuersät-

ze haben sich nach und nach die Landesfinanzverwaltungen fast aller

Bundesländer dazu entschlossen, diese Nichtbeanstandungsfrist bis

zum 31.03.2021 zu verlängern.

Bis zum 31.03.2021 wird eine fehlende TSE-Umrüstung von den Fi-

nanzämtern nicht beanstandet. Die Voraussetzungen hierfür variieren

jedoch je nach Bundesland. In Baden-Württemberg gilt die verlängerte

Nichtbeanstandungsregelung beispielsweise nur, wenn Betriebe

nachweisen können, dass die Ausrüstung ihrer elektronischen Kassen-

systeme mit TSE bis zum 30.09.2020 nicht möglich war, aber vor dem

01.10.2020 eine verbindliche Bestellung erfolgt oder ein Auftrag erteilt

worden ist.

Hinweis: Bitte beachten Sie, welche Regelung für Ihr Bundesland gilt.

Wir beraten Sie gern!

Haben Sie Fragen zu
diesem Thema?
Unser Team ist für Sie da.
www.lvhn.de
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Klicken Sie hierThemenverwandte Artikel und mehr erreichen Sie auf unserer Kanzleiwebseite:

https://mandanten.email/trackRedirect/32796653/32431535/YUhSMGNITTZMeTlzZG1odUxtUmxMMjVsZFdsbmEyVnBkR1Z1THo5dGIzSmxiR2xyWlQwek1qUXpNVFV6TlE9PQ==
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AUF EINEN BLICK

Überschuldung: Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht soll
verlängert werden
Wenn ein Verein insolvent wird, ist sein Vorstand Haf-

tungsrisiken ausgesetzt. Wird der Antrag auf Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens verspätet gestellt, kön-

nen die verantwortlichen Vorstandsmitglieder persön-

lich in Anspruch genommen werden. Im März 2020

hatte der Gesetzgeber die Insolvenzantragspflicht auf-

grund der COVID-19-Pandemie zunächst bis zum

30.09.2020 ausgesetzt. Diese Regelung soll nun teil-

weise bis zum 31.12.2020 verlängert werden.

Die vollständige Version dieses Artikels und
mehr finden Sie auf unserer Kanzleiwebseite:

Klicken Sie hier

JStG 2020: BMF legt
Referentenentwurf vor

Das Bundesfinanzministerium hat am 17.07.2020 den

Referentenentwurf für ein Jahressteuergesetz 2020

vorgelegt. Die geplanten Änderungen betreffen unter

anderem die Flexibilisierung der Investitionsabzugsbe-

träge nach § 7g EStG, die Aufwendungen bei der verbil-

ligten Wohnraumvermietung nach § 21 EStG und das

Zusätzlichkeitserfordernis bei Arbeitgeberleistungen

nach § 8 Abs. 4 EStG.

Die vollständige Version dieses Artikels und
mehr finden Sie auf unserer Kanzleiwebseite:

Klicken Sie hier

Werbungskosten: Aufwendungen für
eine Erstausbildung sind nicht
abziehbar
Aufwendungen für eine Berufsausbildung oder ein

Studium sind nach geltendem Recht nur dann Wer-

bungskosten, wenn zuvor bereits eine Erstausbildung

abgeschlossen wurde oder die Berufsausbildung im

Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet. Damit

können Aufwendungen für die erstmalige Berufsaus-

bildung außerhalb eines Dienstverhältnisses nicht als

Werbungskosten abgesetzt werden, wie auch der Bun-

desfinanzhof in einem neuen Urteil bestätigt.

Die vollständige Version dieses Artikels und
mehr finden Sie auf unserer Kanzleiwebseite:

Klicken Sie hier

https://mandanten.email/trackRedirect/32796653/32243522/YUhSMGNITTZMeTlzZG1odUxtUmxMMjVsZFdsbmEyVnBkR1Z1THo5aGNuUnBZMnhsUFRNeU1qUXpOVEl5
https://mandanten.email/trackRedirect/32796653/31404677/YUhSMGNITTZMeTlzZG1odUxtUmxMMjVsZFdsbmEyVnBkR1Z1THo5aGNuUnBZMnhsUFRNeE5EQTBOamMz
https://mandanten.email/trackRedirect/32796653/32243532/YUhSMGNITTZMeTlzZG1odUxtUmxMMjVsZFdsbmEyVnBkR1Z1THo5aGNuUnBZMnhsUFRNeU1qUXpOVE15


AKTUELL

Der WhatsApp-Haken: Willenserklärungen dürfen
nachvollziehbar durch Messengerdienste zugestellt werden

In der heutigen hochtechnisierten Zeit musste das Landgericht Bonn

(LG) im folgenden Fall bewerten, inwieweit Messengerdienste sich

hierbei zu gültigen Alternativen von Postweg, Telefon und Fax gesellen,

um den Ab- und vor allem Zugang einer wichtigen Information nach-

halten zu können - sofern es sich nicht um Angelegenheiten handelt,

die die Einhaltung der Schriftform erfordern.

Hierbei stritten die beiden Parteien darum, ob eine Willenserklärung

im Zuge einer Immobiliensache zugegangen war, die per WhatsApp

verschickt bzw. empfangen wurde. Nicht unwesentlich war bei der

Beantwortung der Frage, dass die Beteiligten sich bereits zuvor über

diesen Dienst ausgetauscht hatten, der Kommunikationsweg somit

also bereits beiderseits als etabliert galt. Nun also meinte die eine

Seite, die zwei blauen Haken zeigten an, dass die Nachricht zugegan-

gen war und gelesen wurde, während die andere Seite behauptete,

keinerlei Kenntnis dieser Nachricht erhalten zu haben. Doch die Sache

hatte nicht nur einen, sondern gleich zwei Haken - und die waren blau.

Das LG bestätigte, dass eine Willenserklärung dann zugehe, sobald sie

so in den Bereich des Empfängers gelange, dass dieser unter normalen

Umständen die Möglichkeit habe, davon Kenntnis zu nehmen. Dem-

nach gehen WhatsApp-Nachrichten zu, wenn sie das Smartphone des

Adressaten erreichen, dort unter normalen Umständen dauerhaft und

abrufbar gespeichert werden und der Empfänger grundsätzlich diesen

Kommunikationsweg eröffnet hatte. Dies bedeutet im konkreten Fall,

dass sich WhatsApp hierfür nicht nur einer Anzahl an Häkchen bedient,

sondern diese auch noch farblich kennzeichnet. So lag der Fall hier.

Zwei blaue Haken sprachen für die Öffnung der Nachricht, während

zwei graue Häkchen nur den Zugang der Nachricht angezeigt hätten.

Ein grauer Haken hätte wiederum bedeutet, dass die Nachricht vom

Absender zwar versendet, dem Empfänger jedoch nicht zugestellt

wurde. Da das hier nicht der Fall war, galt die Willenserklärung nicht

nur als zugestellt, sondern auch als zur Kenntnis genommen.

Hinweis: Was im Privaten bereits zu Ärger geführt hat, da gewünsch-

te (zeitnahe) Reaktionen auf versendete Nachrichten nicht wie erhofft

eingingen, hat es nun vor die Gerichte geschafft. Zustellungen von

Willenserklärungen können somit auch durch Messengerdienste

erfolgen, sofern nicht die Schriftform einzuhalten ist.

Haben Sie Fragen zu
diesem Thema?
Unser Team ist für Sie da.
www.lvhn.de
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Klicken Sie hierThemenverwandte Artikel und mehr erreichen Sie auf unserer Kanzleiwebseite:

https://mandanten.email/trackRedirect/32796653/32431666/YUhSMGNITTZMeTlzZG1odUxtUmxMMjVsZFdsbmEyVnBkR1Z1THo5dGIzSmxiR2xyWlQwek1qUXpNVFkyTmc9PQ==
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Günstiger fahren: Fahrtenbuch oder 1-Prozent-Regelung?

Wer einen Firmenwagen privat fährt, versteuert den Vorteil. Was günstiger ist – Fahrtenbuch oder
1-Prozent-Regelung – ist vorab zu prüfen. Den geldwerten Vorteil pauschal zu berechnen, ist meist

einfacher. Doch wer wenig privat fährt, sollte ein Fahrtenbuch führen.

VON SIGRUN AN DER HEIDEN 25. SEPTEMBER 2020
Kein Thema sorgt so zuverlässig für Streit mit dem Finanzamt wie der

Firmenwagen. Der Betrieb setzt die Fahrzeugkosten steuerlich ab,

während Unternehmer oder Mitarbeiter das Auto auch für private

Touren nutzen können. Betriebsprüfer schauen daher bei diesem Ge-

haltsextra genauer hin – besonders, wenn Firmenchefs sich ein teures,

PS-starkes Fahrzeug leisten. Wer  seinen Dienstwagen  auch  privat

nutzt,  muss  den  geldwerten  Vorteil  daraus  per  Fahrtenbuch  oder

1-Prozent-Regelung ermitteln und versteuern. Nicht immer fahren

Beschäftigte mit der pauschalen 1-Prozent-Regelung am günstigsten.

Arbeitgeber sollten daher nachrechnen und mit ihrem Steuerberater

klären, in welchen Fällen es vorteilhafter ist, ein Fahrtenbuch zu führen.

Zahlen Mitarbeiter durch einen Wechsel der Berechnungsmethode

weniger Lohnsteuer, kommt das gut an. Chefs sollten das Thema Fir-

menwagen daher im Gehaltsgespräch aufgreifen. Unternehmer selbst

können sich absichern, indem sie Fahrtenbuch führen. Nutzen sie den

Firmenwagen nur geschäftlich, verlangt der Fiskus einen Nachweis.

Andernfalls unterstellt er eine Privatnutzung und versteuert nach der

1-Prozent Regelung.

Fahrtenbuch oder 1-Prozent-Regelung: Welche Kosten zählen

Das Finanzamt erlaubt zwei Methoden, um den geldwerten Vorteil zu

berechnen:  den  Nachweis  der  Privatnutzung  per  Fahrtenbuch  oder

1-Prozent-Regelung. Im Fahrtenbuch hält der Nutzer alle Fahrten mit

dem Firmenwagen fest. Es dient als Beleg, wie viele der geleisteten

Kilometer auf das Konto von Kundenbesuchen, Geschäftsreisen oder

anderen Dienstfahrten gehen. Der private Nutzungsanteil lässt sich

anhand der gefahrenen Kilometer ebenfalls genau ermitteln. Daraus

errechnet sich der steuerpflichtige geldwerte Vorteil in Prozent der

Gesamtkosten. Dazu zählen die jährliche Abschreibung sowie Be-

triebskosten wie Kfz-Steuer, Versicherungen, Reparaturen und Tank-

rechnungen. Wer sich die Mühe macht, ein Fahrtenbuch zu führen,

erwartet Steuervorteile. Damit das Finanzamt diesen Kostennachweis

anerkennt, muss das Fahrtenbuch allerdings ordnungsgemäß geführt

sein. Form und Einträge müssen den Vorgaben des Fiskus entspre-

chen. Der verlangt bestimmte Pflichtangaben wie Kilometerstände,

Zweck der Dienstreise oder Name des besuchten Geschäftspartners

und verbietet nachträgliche Änderungen. Verwerfen die Beamten das

Fahrtenbuch, greift die 1-Prozent-Regelung – oder sie schätzen den

geldwerten Vorteil.

1-Prozent-Regelung: Geldwerten Vorteil pauschal berechnen

Meist prüfen Unternehmen nicht, welche Berechnungsmethode für

Dienstwagenfahrer günstiger wäre: Fahrtenbuch oder 1-Prozent-Rege-

lung? Sie ermitteln den geldwerten Vorteil pauschal gemäß 1-Prozent-

Methode, damit kein Fahrtenbuch zu führen ist. Die Berechnung nach

dieser Pauschalmethode ist einfach: Ein Prozent des Bruttolistenprei-

ses des Firmenwagens plus Sonderausstattung kommt zum Monats-

gehalt dazu – plus 0,03 Prozent pro Entfernungskilometer zur ersten

Tätigkeitsstätte. Bei der 1-Prozent-Regelung gilt immer der inländische

Listenpreis des Fahrzeugs plus Sonderausstattung und Umsatzsteuer

zum Zeitpunkt der Erstzulassung. Auch, wenn die Firma für den

Dienstwagen weniger bezahlt hat oder auf der Rechnung keine Um-

satzsteuer ausgewiesen ist. Darauf sind Steuern, Solidaritätszuschlag

und Sozialversicherungsbeiträge fällig. Selbständige berücksichtigen

den Betrag zur Privatnutzung des Autos als Betriebseinnahme in der

EÜR und versteuern diesen als Entnahme. Wer sich für einen Ge-

brauchtwagen entscheidet, muss ebenfalls monatlich ein Prozent des

Brutto-Neupreises für die Privatnutzung versteuern. In solchen Fällen

sollten Firmenchefs ihren Steuerberater fragen. Er berechnet, welche

Variante steuerlich günstiger ist: Fahrtenbuch oder 1-Prozent-Rege-

lung?

 
Die vollständige Version dieses Artikels und mehr finden
Sie auf unserer Kanzleiwebseite:

Klicken Sie hier

https://mandanten.email/trackRedirect/32796653/32419621/YUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWRISnBZV3h2WnkxdFlXZGhlbWx1TG1SbEwzTjBaWFZsY200dGRXNWtMV1pwYm1GdWVtVnVMM04wWlhWbGNtNHRZV0puWVdKbGJpOW5kV1Z1YzNScFoyVnlMV1poYUhKbGJpMW1ZV2h5ZEdWdVluVmphQzF2WkdWeUxURXRjSEp2ZW1WdWRDMXlaV2RsYkhWdVp5OD0=


INTERN

In eigener Sache …

Nachhaltigkeit! Spätestens jetzt, im Rahmen der Corona Pandemie, hält fast jeder inne

und fragt sich als Person, als Arbeitnehmer, als Unternehmer, als Familienmitglied, als

Freund, als Ehrenamtsinhaber und als Mensch in seinen vielfältigen Rollen und mit

seinen vielfältigen Aufgaben, was man selbst denn für die Nachhaltigkeit leistet.

Was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit? Es ist das bewusste Handeln im Hinblick auf

die Nutzung unserer Ressourcen. Unsere Bedürfnisse sollen unter Berücksichtigung

der Regenerationsfähigkeit der Systeme und vor allem der Natur befriedigt werden.

Und jetzt auf einmal springen alle auf – auf den Zug zum nachhaltigen Handeln. Le-

bensmittel ohne Verpackungen, insektenfreundlich gärtnern, Verpackungen aus recy-

celtem Plastik, selber machen statt kaufen, Resteverwertung, fair produzierte Produk-

te und vieles mehr. Jeder wird für sich entscheiden, wie und wie weit er nachhaltig

handeln will und kann.

Wir als LVHN Steuerberatungsgesellschaft versuchen auch immer „nachhaltiger zu

werden“, in dem wir viele Arbeitsschritte und unser Handeln im Hinblick auf unsere

Ressourcen überdenken und auch ändern. Dazu haben wir vor unserem Sitz in Hanno-

ver auch ein deutliches Zeichen nach außen gesetzt; unsere Klimabank. Denn mit der

Herstellung einer solchen Bank aus totem Holz können wieder junge Bäume finanziert

und gepflanzt werden.

Wir  werden weiter mithelfen, dass unsere Ressourcen auch den nächsten Generationen

noch zur Verfügung stehen!
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ZAHLUNGSTERMINE
Quartal 4

Ggf. Stundung möglich
Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an.

Dienstag, 10.11.2020 (13.11.2020*)

Lohnsteuer, Umsatzsteuer

Montag, 16.11.2020 (19.11.2020*)

Gewerbesteuer, Grundsteuer

Donnerstag, 26.11.2020

Sozialversicherungsbeiträge

Donnerstag, 10.12.2020 (14.12.2020*)

Lohnsteuer, Umsatzsteuer,

Einkommensteuer

Montag, 28.12.2020

Sozialversicherungsbeiträge

(*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für
Bar- u. Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind
erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.



KONTAKT

LVHN Steuerberatungsgesellschaft mbH

Wunstorfer Landstr. 8
30453 Hannover
Tel. +49 (0) 511 400 7900
Fax +49 (0 )511 400 7900 44
info@lvhn.de

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite: www.lvhn.de

LVHN

UNSER MANDANTENPORTAL

Neu: dbbdata.online
Mit unserem neuen Angebot dbbdata.online

erledigen Sie Ihren Papierkram im Handumdrehen.

Auf dem Smartphone und am Computer schnell

Belege einscannen und ordnen, und direkt für Ihren

Steuerberater freigeben.

Entdecken Sie mehr

DAS ZITAT ZUM SCHLUSS

Am schwersten auf der Welt zu verstehen
ist die Einkommensteuer.
Albert Einstein (1879 - 1955)

WUSSTEN SIE SCHON, …

 ... warum Ameisen duften?

Lange Zeit wurde angenommen, dass Ameisen die Verwesung

ihrer Toten riechen und diese deswegen auf den Ameisenfried-

hof transportieren. Forscher einer kalifornischen Universität

haben aber herausgefunden, dass dies weit gefehlt ist. Die

Tiere überdecken ihren Grundgeruch mit Hilfe von zwei chemi-

schen Stoffen und signalisieren so, dass sie noch leben. Stirbt

eine Ameise, lässt der erzeugte Geruch nach und der Grundge-

ruch dringt wieder durch. Daraufhin wird sie von ihren Artgenos-

sen beerdigt. Dabei bringt es den Insekten zwei Vorteile das

Leben und nicht den Tod zu riechen: Zum einem werden Tote

schneller identifiziert und aus dem Nest geschafft. Zum anderen

umgehen sie das Problem, fälschlicherweise als tot betrachtet

zu werden, wenn sie etwa auf der Futtersuche mit Duftstoffen

in Berührung kommen, die andere Ameisen zum Wegtragen

animieren würden. Der Geruchssinn spielt bei den Ameisen auch

sonst eine wichtige Rolle. Innerhalb einer Kolonie herrscht ein

ganz eigener Geruch vor, über den sie andere Mitglieder erken-

nen. Auch Wege werden mit Duftmarken markiert, um z.B. Ar-

beiterinnen an eine neu entdeckte Nahrungsquelle zu leiten.

DISCLAIMER
kompakt bietet lediglich allgemeine Informationen. Wir übernehmen keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. In keinem Fall sind diese geeignet, eine
kompetente Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Hierfür steht Ihnen die LVHN Steuerberatungsgesellschaft mbH gerne zur Verfügung. kompakt unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine Speicherung
zu eigenen privaten Zwecken oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken (nur in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle Verwertungsarten, insbesondere der Abdruck in anderen Newslettern
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